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Allgemeine Tarife 
für die Versorgung mit Wasser 

Stadtwerke Einbeck GmbH 
gültig ab 1. Januar 2002  

 
Die Stadtwerke Einbeck GmbH bieten die Versorgung mit Wasser zu den Bestimmungen der “Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Wasserversorgung von Tarifkunden (AVBWasserV)” vom 20.06.1980 
zu nachfolgendem Preis zur Verfügung. 
 

1 Allgemeine Tarife 
 

 Der Tarif besteht aus Arbeitspreis und Messpreis. 
 

1.1 Arbeitspreis 

 Der Arbeitspreis ist das Entgelt für jeden abgenommenen Kubikmeter (m³) Wasser. 

 Arbeitspreis netto 1,5339 €/m³  (brutto 1,6412 €/m³) 
 

1.2 Leistungs- und Verrechnungspreis 

1.2.1 Der Leistungspreis ist das Entgelt für die Bereitstellung der Leistung. 
 

1.2.2 Der Verrechnungspreis ist das Entgelt für die Kosten der Verrechnung, des  
Inkassos sowie der technisch notwendigen und ggf. vom Kunden zusätzlich veranlassten 
Mess- und Steuereinrichtungen. 

 

1.2.3 Leistungspreis und Verrechnungspreis werden zusammengefasst. 
 

1.2.4 Leistungs- und Verrechnungspreis bei einer Zählergröße 
 Qn 2,5 - 6 netto 18,60 €/Jahr (brutto 19,90  €/Jahr) 
 Qn 10 netto 24,60 €/Jahr (brutto 26,32  €/Jahr) 
 Qn 15 netto 245,40 €/Jahr (brutto 262,58  €/Jahr) 
 Qn 40 netto 307,20 €/Jahr (brutto 328,70  €/Jahr) 
 Qn 60 netto 368,40 €/Jahr (brutto 394,19  €/Jahr) 
 

  Standrohrzähler 
 je angef. Monat netto 3,85 € (brutto 4,12  €) 
 

2 Umsatzsteuer 
 

 Auf die Nettopreise wird die Umsatzsteuer nach Maßgabe des Umsatzsteuergesetzes in der je-
weils geltenden Fassung (z.Zt. 7 %) in Rechnung gestellt. 

 

3 Verbrauchsfeststellung und Rechnungserteilung 
 

 Einzelheiten der Verbrauchsfeststellung, der Rechnungserteilung und der Bezahlung sind in der 
“AVBWasserV” und in den “Ergänzenden Bestimmungen der Stadtwerke Einbeck GmbH” festge-
legt. 

 

4 Gültigkeit 
 

 Die vorstehenden Preise und Bedingungen treten mit Wirkung von 01.01.2002 in Kraft. Gleichzei-
tig verlieren die bisherigen “Allgemeinen Tarifpreise für die Versorgung mit Wasser” inkl. Anlage 
ihre Gültigkeit. 

 
Einbeck, den 01.01.2002 Stadtwerke Einbeck GmbH  


